
 

1. Allgemeines

 

Für unsere Softwarelieferungen 
und -lizenzierungen gelten – sofern 
der Besteller Unternehmer, juristi-
sche Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist – nur die 
nachstehenden Bedingungen. Sie 
gelten auch für alle im Zusammen-
hang hiermit stehenden Angaben 
in Broschüren, Preislisten, Werbe-
anzeigen, Internetseiten oder ähnli-
chen Medien. Von den nachfolgen-
den oder den gesetzlichen Rege-
lungen abweichende Bestimmun-
gen – insbesondere in Einkaufsbe-
dingungen des Bestellers – sind für 
uns nur verbindlich, sofern sie von 
uns schriftlich bestätigt wurden. 
Die vorbehaltlose Lieferung von 
Waren, Leistung von Diensten oder 
Entgegennahme von Zahlungen 
durch uns bedeutet kein Aner-
kenntnis abweichender Bestim-
mungen.

 

2. Datenspeicherung

 

Wir speichern und verarbeiten die 
Daten des Bestellers – soweit 
geschäftsnotwendig und im Rah-
men des Bundesdatenschutzge-
setzes (§ 26 BDSG) zulässig – per 
EDV.

 

3. Vertragserklärungen, 
Handelsklauseln

 

Unsere Angebote sind bezüglich 
Preis, Menge, Lieferfrist, Liefer-
möglichkeit, technischer Daten, 
Spezifikationen und Qualitätsbe-
schreibungen freibleibend; ein 
Vertrag kommt erst durch unsere 
Auftragsbestätigung in Textform
(§ 126 b BGB) zustande oder wenn 
Bestellungen von uns ausgeführt 
worden sind. Änderungen, Ergän-
zungen und/oder die Aufhebung 
eines Vertrages oder dieser Bedin-
gungen bedürfen ebenfalls der 
Textform.

 

4. Preise

 

Unsere Preise und Lizenzvergütun-
gen (nachfolgend: „Preise“) gelten 
„ab Werk bzw. Lieferzentrum“ 
(INCOTERMS 2000). In unseren 
Preisen sind – soweit nichts ande-
res vereinbart ist – die Kosten für 
Verpackung, Versicherung, Fracht, 
Umsatzsteuer, Installation und 
Schulung nicht enthalten. Bei 
Angaben von Verpackungseinhei-
ten (VE) gilt der angegebene Preis 
pro VE. Bei Lieferung ab unseren 
Lieferzentren berechnen wir 
zusätzlich vier Prozent Vorfrachtko-
sten. Für alle Artikel berechnen wir 
Verpackungskosten in Höhe von 
drei Prozent vom Listenpreis. Liegt 
der Liefertermin später als vier 
Monate nach Vertragsschluß, ist 
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eine Preisanpassung an verän-
derte Preisgrundlagen (z. B. Roh-
stoffe, Löhne) zulässig. Wir berech-
nen dann die am Liefertag gültigen 
Preise. Gleiches gilt für Aufträge 
ohne Preisvereinbarung.

 

5. Zahlung, 
Aufrechnung

 

Soweit nicht anders vereinbart, hat 
der Besteller den Preis 30 Tage 
nach Rechnungserstellung an uns 
zu zahlen. Nach Ablauf der Frist 
kommt der Besteller gemäß § 286 
Abs. 2 Nr. 2 BGB in Verzug. Bei 
einer bei uns eingehenden Zah-
lung innerhalb von 10 Tagen nach 
Rechnungserstellung gewähren wir 
3% Skonto. Der Besteller darf nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräf-
tig festgestellten Gegenforderun-
gen aufrechnen. Wechsel und 
Schecks werden nur erfüllungshal-
ber angenommen. Die Annahme 
von Wechseln erfolgt vorbehaltlich 
der Diskontierungsmöglichkeit. 
Diskontspesen gehen zu Lasten 
des Bestellers.

 

6. Lieferungen,
Leistungsort

 

Die Lieferung erfolgt „ab Werk bzw. 
Lieferzentrum“ (INCOTERMS 
2000); dabei bestimmen wir Ver-
sandart, Versandweg und Fracht-
führer. Die Gefahr für Untergang, 
Verlust oder Beschädigung der 
Ware geht mit deren Absendung 
oder im Falle der Abholung durch 
den Besteller mit deren Bereitstel-
lung auf diesen über. Teillieferun-
gen sind zulässig. 

 

7. Liefertermine;
Verzug

 

Der Beginn der von uns angegebe-
nen Lieferzeit setzt die Abklärung 
aller technischen Fragen sowie die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des 
Bestellers voraus. Wird ein verein-
barter Liefertermin aus von uns zu 
vertretenden Gründen überschrit-
ten, so hat uns der Besteller schrift-
lich eine Nachfrist von mindestens 
zwei Wochen zu setzen. Erfolgt die 
Lieferung nicht und will der Bestel-
ler deswegen von dem Vertrag 
zurücktreten oder Schadensersatz 
statt der Leistung verlangen, ist er 
verpflichtet, uns dies zuvor aus-
drücklich schriftlich mit einer ange-
messenen weiteren Nachfrist anzu-
drohen. Der Besteller ist verpflich-
tet, auf unser Verlangen innerhalb 
einer angemessenen Frist zu erklä-
ren, ob er wegen der Verzögerung 
der Lieferung vom Vertrag zurück-
tritt und/oder Schadensersatz statt 
der Leistung verlangt oder auf der 
Lieferung besteht.

 

8. Softwarelizenz

 

An der Vertragsware (Software und 
deren Dokumentation – nachfol-
gend „Software“) räumen wir dem 
Besteller ein nicht ausschließ-
liches Nutzungsrecht (Software-
lizenz) ein. Das Nutzungsrecht 
bezieht sich nur auf die aus-
drücklich genannte Softwarever-
sion im Objektcode. Der Besteller 
darf die Software nur vervielfälti-
gen/kopieren, soweit dies für die 
bestimmungsgemäße Benutzung 
der Software (z. B. Installation der 
Software und Laden in den Arbeits-
speicher) und/oder zur Erstellung 
einer Sicherungskopie erforderlich 
ist. Weitere Vervielfältigungen, zu 
denen auch das Ausdrucken des 
Programmcodes und das Kopie-
ren der Dokumentation zählen, 
sind nur mit unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung zulässig. 
Der Besteller darf die Software 
nicht rückumwandeln (reverse 
assemble, reverse compile) oder 
anderweitig in eine andere Aus-
drucksform bringen, es sei denn, 
daß dies durch ausdrückliche 
gesetzliche Regelung unabdingbar 
vorgesehen ist. Der Besteller ist 
verpflichtet, auf allen vollständigen 
oder teilweisen Vervielfältigungen 
der Software (einschließlich Daten-
träger) den Copyrightvermerk 
und alle sonstigen Hinweise auf 
gewerbliche Schutzrechte in glei-
cher Weise anzubringen, wie sie in 
der Originalversion der lizenzier-
ten Software enthalten sind. Ein 
von uns eingeräumtes Nutzungs-
recht an Software ist nur mit unse-
rer vorherigen schriftlichen Zustim-
mung auf Dritte übertragbar. Wir 
dürfen die Zustimmung nicht ohne 
Grund verweigern. Der Besteller 
darf ohne unsere vorherige schrift-
liche Zustimmung weder Unter-
lizenzen erteilen, noch die Soft-
ware Dritten auf Zeit überlassen 
oder in sonstiger Weise zugäng-
lich machen. Davon unberührt 
bleibt die Möglichkeit des Bestel-
lers, die Software für eigene 
Zwecke durch den Einsatz von 
Mitarbeitern oder Beauftragten zu 
nutzen, vorausgesetzt der Besteller 
sorgt dafür, daß diese Lizenzbe-
stimmungen auch für jene Perso-
nen verbindlich sind. Der Besteller 
ist verpflichtet, Aufzeichnungen zu 
führen, welche die lizenzierte Soft-
ware einschließlich der jeweiligen 
Version, den Ort, an dem sich die 
lizenzierte Software befindet, und 
die Anzahl der erstellten Kopien 
dokumentieren. Auf Anforderung 
wird der Besteller uns diese Auf-
zeichnungen vorlegen.

 

9. Eigentumsvorbehalt

 

Bis zur vollständigen Begleichung 
unserer sämtlichen Vergütungsan-
sprüche aus diesem Vertragsver-
hältnis sowie sonstiger bestehen-
der Forderungen aus der laufen-
den Geschäftsverbindung mit dem 
Besteller behalten wir uns das 
Nutzungsrecht an der gelieferten 
Software vor. Bei Pfändungen, 
Beschlagnahmen oder sonstigen 
Verfügungen oder Eingriffen Dritter 
hat der Besteller uns unverzüglich 
zu benachrichtigen. Soweit der 
Wert aller Sicherungsrechte, die 
uns zustehen, die Höhe aller gesi-
cherten Ansprüche um mehr als 
20% übersteigt, werden wir auf 
Wunsch des Bestellers einen ent-
sprechenden Teil der Sicherungs-
rechte freigeben. Bei Pflichtverlet-
zungen des Bestellers, insbeson-
dere bei Zahlungsverzug, sind wir 
nach erfolglosem Ablauf einer dem 
Besteller gesetzten angemesse-
nen Frist zur Leistung zum Rücktritt 
und zur Rücknahme berechtigt; die 
gesetzlichen Bestimmungen zur 
Entbehrlichkeit einer Fristsetzung 
bleiben unberührt. Der Besteller ist 
zur Herausgabe bzw. Vernichtung 
sämtlicher Kopien verpflichtet.

 

10. Höhere Gewalt

 

Bei höherer Gewalt ruhen unsere 
Vertragspflichten; tritt eine wesent-
liche Veränderung der bei Ver-
tragsschluß bestehenden Verhält-
nisse ein, so sind wir zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Das glei-
che gilt bei Energie- oder Rohstoff-
mangel, Arbeitskämpfen, behördli-
chen Verfügungen, Verkehrs- oder 
Betriebsstörungen oder wenn uns 
Unterlieferanten aus den vorge-
nannten Gründen nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht ordnungsge-
mäß beliefern.

 

11. Produktangaben

 

Für die Ausführungen aller Rittal-
Produkte gelten unsere „allgemei-
nen technischen Hinweise“ im 
Handbuch. Für unsere Produktan-
gaben übernehmen wir keine über 
den jeweiligen Einzelvertrag hin-
ausgehende Haftung. Wir behal-
ten uns technische Änderungen im 
Zuge der Produktentwicklung vor. 
Unsere Produktbeschreibungen 
und -angaben beschreiben nur die 
Beschaffenheit unserer Produkte 
und Leistungen und stellen keine 
Garantie im Sinne des § 443 BGB 
dar. Der Besteller ist unabhängig 
davon verpflichtet, unsere Pro-
dukte und Leistungen auf ihre Eig-
nung für den vorgesehenen 
Gebrauch selbst zu prüfen.
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12. Mängelhaftung

 

Der Besteller kann wegen Mängeln 
unserer Lieferung und Leistung 
keine Rechte geltend machen, 
soweit der Wert oder die Tauglich-
keit unserer Lieferung und Lei-
stung lediglich unerheblich gemin-
dert ist. Soweit unsere Lieferung 
und Leistung mangelhaft ist und 
dies vom Besteller rechtzeitig 
schriftlich gem. § 377 HGB bean-
standet wurde, werden wir nach 
unserer Wahl nachliefern oder 
nachbessern (Nacherfüllung). 
Hierzu ist uns Gelegenheit inner-
halb angemessener Frist von min-
destens acht Tagen zu gewähren. 
Der Besteller kann Ersatz für die 
zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen ver-
langen, sofern die Aufwendungen 
sich nicht erhöhen, weil der Gegen-
stand der Lieferung nachträglich 
an einen anderen Ort als den 
ursprünglichen Lieferort verbracht 
worden ist, es sei denn, die Ver-
bringung entspricht seinem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, 
kann der Besteller die Vergütung 
mindern oder vom Vertrag zurück-
treten. Der Rücktritt ist allerdings 
nur zulässig, wenn der Besteller 
uns dies zuvor ausdrücklich schrift-
lich mit einer angemessenen weite-
ren Nachfrist androht. Rückgriffs-
ansprüche des Bestellers gemäß 
§ 478 BGB gegen uns bestehen 
nur insoweit, als der Besteller mit 
seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen 
getroffen hat.

 

13. Schadensersatz

 

Auf Schadens- oder Aufwendungs-
ersatz (im folgenden: Schadenser-
satzhaftung), gleichgültig aus wel-
chem Rechtsgrund, insbesondere 
wegen Verletzung von Pflichten 
aus dem Schuldverhältnis und aus 
unerlaubter Handlung, haften wir 
nur, soweit wir, unsere gesetzli-
chen Vertreter oder unsere Erfül-
lungsgehilfen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gehandelt haben oder 
wenn die verletzte Pflicht für das 
Erreichen des Vertragszwecks von 
wesentlicher Bedeutung ist (Kardi-
nalpflicht). Bei leicht fahrlässiger 
Verletzung von Kardinalpflichten ist 
unsere Schadensersatzhaftung auf 
den typischerweise vorhersehba-
ren Schaden begrenzt. Dieser 
beträgt höchstens den doppelten 
Rechnungswert der betroffenen 
Ware. Die Haftung für einen von 
uns zu vertretenden Verlust von 
Daten oder Programmen (System-
ausfall) ist auf den Schaden 
begrenzt, der auch eingetreten ist 
bzw. wäre, wenn der Besteller 
seine Daten innerhalb angemesse-
ner Intervalle gesichert hat bzw. 
hätte, mindestens jedoch einmal 
täglich. Dieser beträgt höchstens 
den von unserer Betriebshaft-
pflichtversicherung gedeckten 
Betrag in Höhe von insgesamt EUR 
1.000.000 (i.W. eine Millionen Euro) 
für Sachschäden sowie EUR 
100.000,– (i.W. einhunderttausend 
Euro) für sonstige Schäden. Der 
Haftungsausschluß bzw. die 
Haftungsbeschränkung gilt nicht, 
soweit wir im Falle der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder für Schäden an 
privat genutzten Sachen nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder aus 
sonstigen Gründen zwingend haf-
ten.

 

14. Verjährung

 

Die Verjährungsfrist für Ansprüche 
wegen Mängeln unserer Lieferun-
gen und Leistungen sowie für 
Ansprüche wegen unserer Scha-
densersatzhaftung beträgt ein 
Jahr. Dies gilt nicht, soweit gemäß 
§§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und 
Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 
(Rückgriffsanspruch) und 634a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) 
längere Fristen vorgeschrieben 
sind sowie in Fällen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, bei einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtver-
letzung unsererseits und bei Scha-
densersatzansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz.

 

15. Datensicherungs-
pflicht

 

Der Besteller übernimmt als 
wesentliche Vertragspflicht, Daten 
und Programme in anwendungs-
adäquaten Intervallen, mindestens 
einmal täglich, in maschinenlesba-
rer Form zu sichern und damit zu 
gewährleisten, daß diese mit ver-
tretbarem Aufwand wiederherge-
stellt werden können.

 

16. Gerichtsstand,
Anwendbares Recht

 

Ist der Besteller Kaufmann, so ist 
Gerichtsstand der Sitz unseres 
Unternehmens; erheben wir Klage, 
so gilt daneben auch der allge-
meine Gerichtsstand des Bestel-
lers. Für alle Rechtsbeziehungen 
zwischen dem Besteller und uns 
gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

 

17. Teilunwirksamkeit

 

Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam 
sein, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen davon 
unberührt. 


